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 KANTON BERN

Bau- und Verkehrsdirektion
Tiefbauamt

Verkehrserschwerung
Kantonsstrasse Nr. 232 Bern - Schwar-
zenburg
Gemeinde: Köniz / Schwarzenburg
22020198/Sicherung Schwarzwasser-
brücken
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Stras-
sengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 
732.11) und Art. 43 der Strassenverord-
nung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 
732.111.1), wird auf dieser Kantonsstras-
se die Verkehrsabwicklung wie folgt er-
schwert:
Teilstrecke 
Schwarzwasserbrücke
Dauer 
Montag 08. August 2022 bis voraussicht-
lich Samstag 03. September 2022
Einschränkungen 
Einspurige Verkehrsführung mit Lichtsig-
nalanlage oder von Hand.
Zufussgehende und Radfahrende können 
die Baustelle unter erschwerten Verhält-
nissen passieren.
Grund 
Bauarbeiten auf der Schwarzwasserbrü-
cke.
Wir bitten die Bevölkerung um Verständ-
nis für die unumgängliche Verkehrser-
schwerung.

Bern, Dienstag, 12. Juli 2022
Oberingenieurkreis II

BELP

Gemeindeverwaltung Belp
Lehrstelle als Kauffrau/Kaufmann EFZ 
per August 2023
Deine Chance: Bei unserer Gemeindever-
waltung ist per August 2023 eine kauf-
männische Lehr-stelle zu besetzen. Es er-
wartet dich eine vielseitige Ausbildung in 
verschiedenen Abteilungen. Du bist eine 
aufgeschlossene, lernwillige Persönlich-
keit und hast Freude am Publikumskon-
takt? Im Sommer 2023 schliesst du die 
Sekundarschule oder ein 10. Schuljahr 
ab? Dann freuen wir uns auf deine On-
line-Bewerbung an broennimann.ange-
la@belp.ch.
Weitere Informationen unter www.belp.
ch, «Aktuelles». Für Auskünfte stehen dir 
Angela Brönni-mann (031 818 22 11) und 
Christof Ringgenberg (031 818 22 33) ger-
ne zur Verfügung. 

Sanierung Einschlagweg

Verkehrssperrung infolge Sanierungs-
arbeiten
Die folgende Strasse wird gestützt auf 
Art. 44 der Strassenverordnung vom 29. 
Oktober 2008 aufgrund der Sanierung 
Einschlagweg wie folgt gesperrt:
Betroffener Bereich: Zufahrt Kirchacker-
weg bis Eisselweg
Dauer: ab Donnerstag, 4. August bis Frei-
tag, 9. September 2022
Einschränkungen: In den oben erwähnten 
Bereich werden von Donnerstag, 4. Au-
gust bis Freitag, 9. September 2022 die 
Strassenraumgestaltungsarbeiten statt-
finden. Das bedeutet das die Durchfahrt 

8 Schwarzenburgerland3 Stellen

 NOTFALLDIENSTE

Ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hören 

Sie das allfällige Tonband bis zum Schluss 

ab. Falls Ihr Hausarzt oder der Arzt eigener 

Wahl nicht erreichbar ist, können Sie sich 

an den Notfallarzt Ihrer Region wenden.

Belp und Umgebung: Ärztenotfallnum-
mer der Region Belp und Umgebung 
0900 57 67 47 (medphone 3.23 Fr./Min.)
Schwarzenburgerland: Falls der Arzt eige-

ner Wahl nicht erreichbar ist, steht Ihnen 

der Notfallarzt über Telefon 0900 57 67 47 
zur Verfügung (kostet Fr. 3.23 pro Min. 

ab Festnetz).
Riggisberg und Umgebung: Burgistein, 

Kaufdorf, Kirchen thurnen, Lohnstor f , 

Mühlethurnen, Nieder  muhlern, Riggisberg, 

Rüeggisberg, Rümligen. Notfallarzt, Tele-
fon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro Min. 

ab Festnetz).
Oberes Gürbetal, Thuner Westamt: Ein-

zugsgebiet der Praxen in Blumenstein, 

Kirchdorf, Mühledorf, Seftigen, Thier-

achern, Wattenwil, Uetendorf, Uttigen: Not-
fallarzt, Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 

3.23 pro Min. ab Festnetz).
Aaretal von Rubigen bis Kiesen: Einzugs-

gebiet der Praxen in Rubigen, Münsingen, 

Wichtrach, Kiesen, Gerzensee: Notfallarzt, 
Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro 

Min. ab Festnetz).
Sanitäts-Notruf Telefon 144

Der Sanitäts-Notruf steht für die folgen-

den Hilfeleistungen Tag und Nacht zur Ver-

fügung: Einsatz von Kranken- und Ret-
tungswagen zur Hilfeleistung in Not-
fällen, Spitaltransporte von Notfall-
patienten. Diese Hilfeleistung kann von 

jedermann angefordert werden.

N o t f a l l d i e n s t  d e r  A p o t h e k e n

Region Münsingen, Worb, Belp

Telefon 031 819 56 81 gibt Auskunft. 

Der Notfalldienst ist gebührenpflichtig.

Z a h n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Dieser ist nur in wirklichen Notfällen zu 

beanspruchen. Falls der eigene Zahnarzt 

(auch unter seiner Privatnummer) nicht 

er reicht werden konnte, erfahren Sie die 

Nummer des Notfallzahnarztes über fol-

gende Telefonnummer: 058 636 00 00 
(Spital Thun). Der Notfallzahnarzt, wel-

cher über das Spital Thun erreichbar ist, 

ist nur für die Gemeinden Kirchdorf, Kir-

chenthurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Noflen 

und Riggisberg zuständig. Notfälle aus den 

übrigen Gemeinden sollen sich beim Not-

falldienst der Stadt Bern, 0900 57 67 47 

(kostenpflichtige Nummer) melden.

A u g e n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Für dringliche augenärztliche Konsultatio-
nen. 7 – 18 Uhr, nach telefonischer Anmel-
dung, 031 819 58 33.
Augenarztpraxis Bahnhof Belp, Bahn-
hofplatz.

Augenzentrum Belp – Spital Belp
Telefon 031 511 37 37
Vorübergehend geschlossen
Während der Woche werden in unserer 
Agenda Termine für Notfälle frei gehalten. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmel-
dung während der Sprechstundenzeiten 
von 8 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr.

5. August 2022 | Nr. 31

für den motorisierten Verkehr nicht mög-
lich sein wird. Für Fussgänger und Velo-
fahrer wird das durqueren ermöglicht.
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer die Sig-
nalisationen und die Weisungen des Bau-
stellenpersonals zu beachten und danken 
Ihnen für Ihr Verständnis.

Abteilung Planung und 
Infrastruktur, Belp.

Kontaktperson bei Fragen: 
Emerllahi Islam, Tel: 031 818 22 38

Baupublikation
Gesuchsteller: Rubin Totalunternehmung 
AG, Worblaufenstrasse 6, 3048 Worblaufen
Projektverfasser: Rubin Totalunterneh-
mung AG, Worblaufenstrasse 6, 3048 
Worblaufen
Bauvorhaben: Ersatz der bestehenden 
Ölheizung durch eine Pelletheizung mit 
bestehender Kaminführung.
Bauart: Bestehende Bauweise.
Standort: Montenachweg Nr. 3, auf Gbbl. 
Nr. 244, Bauzone Wohnzone 3-geschos-
sig (W3), Gewässerschutzbereich A, ES III, 
Koordinaten 2.605.122/1.193.329.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
de Belp, Abteilung Planung und Infrastruk-
tur, Güterstrasse 13, PF 64, 3123 Belp
Link zur elektronischen Auflage: https://
www.portal.ebau.apps.be.ch/public-in-
stances?municipality=20494
Auflage- und Einsprachefrist: 29. August 
2022
Es wird auf die elektronischen sowie die 
bei der Gemeinde aufliegenden Gesuch-
sakten verwiesen. Die Profilierung ist aus-
gesteckt. Für die Akteneinsicht bei der Ge-
meinde, empfehlen wir Ihnen einen Termin 
(Telefon 031 818 22 40 / bauinspektorat@
belp.ch) zu vereinbaren.
Einsprachen, Rechtsverwahrungen und 
Lastenausgleichsansprüche sind schrift-
lich und begründet innerhalb der Aufla-
gefrist einzureichen. Begriff des Lasten-
ausgleichs gemäss Art. 30 und 31 BauG 
(Ansprüche, die nicht innerhalb der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwir-
ken).

Belp, 28. Juli 2022, Planung und 
Infrastrukur, Bauinspektorat

Jeanine Schwab

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Salvisberg Sandra und 
Christof, Hofstetten 44a, 3124 Belpberg
Projektverfasser: Wiesmann architect ag, 
Dählhölzliweg 1, 3005 Bern
Bauvorhaben: Ausbau des Soller mit einer 
Zweizimmer-Wohnung im Dachgeschoss 
mit Galerie in der Liegenschaft Hofstetet-
ten 44. Neubau einer Treppenerschlies-
sung durch das Tenne. Anbau eines Bal-
kons an der Südfassade. Einbau von je 
drei Dachflächenfenstern.
Umbau des Stöckli, Hofstetten 44a in ein 
Zweifamilienhaus mit je einer Zweizim-
merwohnung im Erd- und Obergeschoss.
Bauart: Bestehende Bauweise wird über-
nommen.
Standort: Hofstetten Nr. 44 und 44a, 
auf Gbbl. Nr. 2-277, Landwirtschafts-
zone, Streusiedlungsgebiet, Gewäs-
serschutzbereich A, ES III, Koordinaten 
2.606.222/1.189.516, Baugruppe G.
Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen: Entwässerung im Trennsystem, 
Schmutzwasser an Gemeindeleitung / 
ARA und Stöckli in Güllengrube, Meteor-
wasser Vorfluter.
Beantragte Ausnahmen:

– Bauen ausserhalb der Bauzone, RPG 
Art. 24

Foto: Sense bei oberhalb Sodbach
Fotograf: Rene Michel 3 Wohnungen/Liegenschaften

– Unterschreiten des Strassenabstandes, 
SG Art. 80/81

Auflageort und Einsprachestelle: Ge-
meinde Belp, Abteilung Planung und Inf-
rastruktur, Güterstrasse 13, PF 64, 3123 
Belp
Link zur elektronischen Auflage: https://
www.portal.ebau.apps.be.ch/public-in-
stances?municipality=20494
Auflage- und Einsprachefrist: 29. August 
2022
Es wird auf die elektronischen sowie 
die bei der Gemeinde aufliegenden Ge-
suchsakten verwiesen. Die Profilierung ist 
ausgesteckt. Für die Akteneinsicht bei der 
Gemeinde, empfehlen wir Ihnen einen Ter-
min (Telefon 031 818 22 40 / bauinspek-
torat@belp.ch) zu vereinbaren.
Einsprachen, Rechtsverwahrungen und 
Lastenausgleichsansprüche sind schrift-
lich und begründet innerhalb der Aufla-
gefrist einzureichen. Begriff des Lasten-
ausgleichs gemäss Art. 30 und 31 BauG 
(Ansprüche, die nicht innerhalb der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwir-
ken).

Belp, 28. Juli 2022, Planung und Infra-
strukur, Bauinspektorat

Jeanine Schwab

Baupublikation
Bauherrschaft: C + H Flughafen Gastro 
AG, Rubigenstrasse 35, 3123 Belp 
Projektverfasser: Peter Kohler, Archi-
tektur und Innenarchitektur, Breiteweg 1, 
3006 Bern
Bauvorhaben: Sanierung und Aufsto-
ckung best. Hotel, Anbau Motorradwerk-
statt, Antrag auf Erweiterung der best. 
Betriebsbewilligung A nach Gastgewer-
begesetz GGG (öffentlicher Gastgewer-
bebetrieb mit Alkoholausschank) Projek-
tänderung: Unterkellern Wintergarten, 
diverse Grundrissänderungen im UG 
und EG, Fassadenänderungen (Fens-
terdimensionen), Bauen im Grundwas-
ser (u.a. Pfählungen)
Standort: Flugplatzstrasse 57, Belp, Par-
zellen Nr. 3298, Zone: Flughafen F, Koor-
dinaten: 2’604’653 / 1’191’959, Gewässer-
schutzbereich A
Ausnahme: 

-  Bauten und Anlagen unterhalb des mitt-
leren Grundwasserspiegels, Anhang 4, 
Ziffer 211, Abs. 2 GSchV
Hinweise: Einsprachen und Rechtsver-
wahrungen sowie Lastenausgleichsbe-
gehren  können sich nur gegen die Pro-
jektänderung richten.
Auflage- und Einsprachefrist: bis und mit 
29. August 2022
Elektronischer Zugriff: https://www.por-
tal.ebau.apps.be.ch/public-instances?-
municipality=20494
eBau-Nummer: 2021-8488 / (77432) 
99359
Auflagestelle: Gemeinde Belp, Güter-
strasse 13, 3123 Belp
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren  welche 
sich nur gegen die Projektänderung rich-
ten können, sind schriftlich und begründet 
im Doppel beim Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen einzureichen.
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

GERZENSEE

Hundetaxe
Mitte August 2022 wird allen registrier-
ten HundehalterInnen die Rechnung für 
die Hundetaxe 2022 zugestellt. Sie be-
trägt pro Hund Fr. 50.00. Taxpflichtig sind 
Halterinnen und Halter deren Hund am 
1.8.2022 älter als sechs Monate ist. 
Wir bitten alle HundehalterInnen, die ihr 
Tier noch nicht angemeldet haben, deren 
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3662 Seftigen, Bhf. Burgistein
033 359 31 00 | moebel-ryter.ch

Grosse Auswahl
an Schlafzimmer

MARAG GARAGEN AG
Autogaragen & Carrosserie

Toffen Tel. 031 819 25 33
Wabern Tel. 031 960 10 20

www.marag-garagen.ch

4  Jahre MARAG –  
vielen Dank für Ihre Treue!

3150 Schwarzenburg | Telefon 031 731 21 20
www.huettinger.ch

Am Freitag 6. Oktober 

doppelte

Freitag 5. August 2022

jordibelp.ch

Wir glauben  
an Print.  
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IMPRESSUM
Der Anzeiger Gürbetal Längenberg 

Schwarzen burgerland. 105. Jahrgang.

Der Anzeiger wird als amtliches obligato-
risches Publikationsorgan in den auf der 

ers ten Seite aufgeführten Gemeinden jeden 

Donnerstag in alle Haushaltungen, Firmen 

und Verwaltungen verteilt.

Der Anzeiger geht zusätzlich an die Gemein-

de Oberbalm.

Verlag: Jordi AG, 3123 Belp und sohnverlag 

GmbH, 3150 Schwarzenburg.

Auflage: 19 176 Exemplare 

am 1. Oktober 2020 beglaubigt.

Abonnementspreis: 1 Jahr Fr. 99.–, 6 Mo-

nate Fr. 75.–, 3 Monate Fr. 64.–, 1 Monat 

Fr. 51.–.

7.7 % MWST. Mindestgrösse pro Inserat 

50 mm. 

Inserat-Kombinationen in der Region:
Duo Bern Süd: Der Anzeiger GLS, Anzeiger 

Konolfingen, Auflage 47 221 Ex.

Kombi Bern West: Der Anzeiger GLS, 

Laupen Anzeiger, Auflage 31 242 Ex.

Region Bern plus: Der Anzeiger GLS, 

Anzeiger Region Bern, Konolfingen, 

Laupen, Aarberg, Fraubrunnen, Auflage 

245 973 Ex.

Berner Aare Kombi: Der Anzeiger GLS, 

Anzeiger Konolfingen, Thuner Anzeiger, 

Auflage 105 229 Ex.

Anzeiger-Dokumentation: Verlangen Sie 

beim Verlag ein Exemplar mit allen Detail-

informationen. 

Inserat-Annahme: 
Region Schwarzenburg: sohnverlag GmbH, 

Sonnenrain 17, 3150 Schwarzenburg, 

Telefon 031 731 35 90, Fax 031 731 35 92, 

E-Mail: anzeiger@sohnverlag.ch

Region Gürbetal, Längenberg: Jordi AG, 

Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp, Telefon 

031 818 01 11, Fax 031 819 38 54. E-Mail: 

anzeiger@ jordibelp.ch.

Ende der Inseratannahme: Dienstag, 8 Uhr, 

für amtliche Mitteilungen, Montag, 12 Uhr, 

Abbestellungen nur bis Dienstag, 12 Uhr. 

Zu spät eingehende Inserate erscheinen 

in der nächsten Ausgabe.

Tarif: Preis je Milimeter einspaltig (10 Spal-

ten pro Seite): Fr. 0.70 schwarz / weiss, 

Fr. 0.87 farbig bis 2150 mm, Fr. 0.82 farbig 

ab 2151 mm, Fr. 1.40 Titelseite. Chiffre-

Gebühr pro Inserat Fr. 50.–. Jeweils zuzügl.

Seite 2 | 5. August 2022 | Nr. 31

GUGGISBERG

Zurückschneiden von Bäumen und 
Sträuchern
Die Eigentümer von Privatparzellen sowie 
Strassenanstösser werden gebeten, be-
züglich Bepflanzungen und Einfriedungen 
an öffentlichen Strassen folgende Bestim-
mungen zu beachten: 
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen,

- die zu nahe an Strassen stehen,
-  in den Strassen- und Trottoirraum hin-

einragen,
-  Signalisationen und Strassenbeleuchtun-

gen abdecken oder
-  mangelnde Übersicht bei Strassenver-

zweigungen verursachen, 
gefährden die Verkehrsteilnehmenden! 
Spezielle Gefahr besteht für Kinder 
und Erwachsene, die aus verdeckten 
Standorten unvermittelt auf die Stras-
se treten. Zusätzlich werden die Stras-
senunterhalts- und Reinigungsarbei-
ten erschwert oder verunmöglicht. 
Zur Verhinderung von Verkehrs- und 
sonstigen Gefährdungen schreiben das 
Strassengesetz vom 04. Juni 2008 und 
die Strassenverordnung vom 29. Oktober 
2008 unter anderem vor: 
a)  Hecken, Sträucher, Anpflanzungen 

müssen seitlich mindestens 50 cm Ab-
stand vom Fahrbahnrand haben. Über-
hängende Äste dürfen nicht in den über 
der Strasse freizuhaltenden Luftraum 
von 4,50 m Höhe hineinragen; über 
Gehwegen und Radwegen muss eine 
Höhe von 2,50 m freigehalten werden. 

b)  Die Wirkung von Strassenbeleuchtun-
gen darf nicht beeinträchtigt werden. 

c)  Signalisationen und Spiegel müssen 
von allen Strassenseiten gut sichtbar 
bleiben. 

d)  Bei unübersichtlichen Strassenstellen 
dürfen Einfriedungen, Zäune und land-
wirtschaftliche Kulturen (Mais, Getrei-
dearten) die Fahrbahn um höchstens 
60 cm überragen. 

e)  Für gefährliche Einfriedungen und Zäu-
ne, wie nicht genügend geschützte 
Stacheldrahtzäune, gilt ein Strassen-
abstand von 2 Metern ab Fahrbahnrand 
bzw. 0,5 Meter ab Gehwegkante. 

Übersichtliche Strassen und Gehwege 
bieten am Tag und besonders in der 
Nacht mehr Sicherheit für alle! 
Die Anstösser an Strassen, Wege und 
Trottoirs werden hiermit aufgefordert, das 
Zurückschneiden der Äste, Grünhecken 
und Sträucher usw. bis zum 31. August 
2022 gemäss obenstehendem Beschrieb 
auszuführen. 
Die Gemeinde wird bei nicht zurückge-
schnittenen Bepflanzungen, welche für 
Verkehrsteilnehmende eine Gefahr bilden, 
die Arbeiten auf Kosten der Grundeigen-
tümer, ausführen lassen. Besten Dank für 
die Umsetzung.

Guggisberg, im Juli 2022
Gemeinderat Guggisberg

Friedhof Guggisberg 
Die Friedhofskommission Guggisberg 
teilt mit, dass gemäss Art. 39 des Be-
stattungs- und Friedhofsreglements der 
Einwohnergemeinde Guggisberg vom 29. 
April 2019, folgende Grabfelder aufgeho-
ben werden: (siehe Markierung)
Friedhof Guggisberg:

-  Friedhof oben Mitte, Grabfeld rechts von 
Gemeinschaftsgrab, Jahre 1995 – 1996, 
21 Gräber (Erdbestattung)

-  Friedhof unten (Urnengräber) Jahr 1996, 
2 Gräber

Friedhof Sangernboden:
-  Friedhof hinterstes Grabfeld, Jahre 1993  
– 1995, 8 Gräber (Erdbestattung)
Die Hinterbliebenen der Verstorbenen 
werden höflich gebeten, die Gräber von 
Pflanzen und Grabmälern bis 31. Oktober 
2022 abzuräumen. Nicht abgeholte Grab-
mäler werden von der Gemeinde entsorgt.

Friedhofskommission Guggisberg

Baupublikation
Gesuchsteller: Peter Aebischer, Ahorn-
weg 282, 3157 Milken
Projektverfasser: Hansruedi Gerber, 
Spitzackerweg 23, 3145 Niederscherli
Bauvorhaben: Abbruch und Wiederauf-
bau Wohnteil für Wohnung, Umnutzung 
ehem. Ökonomieteil für Kleingewerbe, 
Neuanschluss öff. Kanalisation
Standort: Thürli 159, Guggisberg-Gb-
bl. 2449, Landwir tschaf tszone, 
2'590’300/1'178’650 

Schutzzonen: erhaltenswertes Objekt, 
Gewässerschutzbereich B
Hauptmasse, Bauart und -materialien: 
gemäss Gesuchsakten
Beanspruchte Ausnahmen: Bauen aus-
serhalb der Bauzone nach Art. 24c RPG, 
Unterschreiten des Strassenabstandes 
nach Art. 80 SG
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Neuer Anschluss an ARA für häus-
liche Abwasser, 
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung, Dorf 67, 3158 Guggisberg
Zudem sind die Akten online über das 
eBau-Portal unter folgendem Link ein-
zusehen: 
Auflage- und Einsprachefrist: 29.08.2022
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich 
(im Doppel). Lastenausgleichsansprüche, 
die der Gemeinde innert der Einsprache-
frist nicht angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz, BauG). 
Allfällige Kollektiveinsprachen oder ver-
vielfältigte Einzeleinsprachen sind nur 
gültig, wenn die Person oder die Perso-
nengruppe angegeben ist, welche die Ein-
sprechergruppe rechtsgültig zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b BauG). 
Begriff des Lastenausgleichs gemäss 
Art. 30 und 31 BauG: Nutzt ein Grund-
eigentümer einen Sondervorteil, der ihm 
durch eine Ausnahmebewilligung, eine 
Überbauungsordnung oder sonst wie in 
wesentlicher Abweichung von örtlichen 
Bauvorschriften zulasten eines Nachbarn 
eingeräumt ist, so hat er diesen Nachbarn 
zu entschädigen, wenn die Beeinträchti-
gung erheblich ist. 

Guggisberg, 25.07.2022
Baubewilligungsbehörde Guggisberg

JABERG

Hundetaxe 2022
Gestützt auf das Hundegesetz des Kan-
tons Bern und das Gebührenreglement 
der Gemeinde Jaberg wird Mitte August 
2022 allen registrierten Hundehalter*in-
nen die Rechnung für die Hundetaxe 2022 
zugestellt. Taxpflichtig sind alle Tiere, die 
am 1. August mindestens sechs Monate 
alt sind.
Wir bitten alle Hundehalter*innen, die 
ihren Hund noch nicht bei der Gemein-
de angemeldet oder allenfalls auch ab-
gemeldet haben, dies bis am Montag, 8. 
August 2022, schriftlich, telefonisch oder 
via E-Formular auf der Homepage der Ge-
meinde nachzuholen. 
Ein Verkauf oder Tod des Hundes sowie 
Adressänderungen oder ein Wegzug der 
Besitzer*innen, sind durch die Halter*in-
nen nebst der Gemeinde auch der Ami-
cusdatenbank unter www.amicus.ch oder 
telefonisch unter 0848 777 100 zu melden. 

Gemeindeverwaltung Jaberg
Telefon 031 781 17 08 / 

gemeindeverwaltung@jaberg.ch 

KAUFDORF

Inkraftsetzung Reglementsänderung 
und -ergänzung
Gestützt auf Art. 45 der Gemeindeverord-
nung des Kantons Bern vom 16. Dezem-
ber 1998 wird hiermit die Inkraftsetzung 
der an der Gemeindeversammlung vom 
9. Juni 2022 beschlossenen

– Änderung von Art. 5 Abs. 3 (Oberstu-
fenschule) und

– Ergänzung von Art. 28 a (Jugendmit-
wirkung) des Organisationsregle-
mentes der Gemeinde Kaufdorf be-
kanntgegeben.

Gegen die Genehmigungsverfügung 
des kantonalen Amtes für Gemeinden 
und Raumordnung, Bern, vom 19. Juli 
2022 kann innert 30 Tagen seit Eröff-
nung beim Verwaltungsgericht des Kan-
tons Bern, Speichergasse 12, 3011 Bern, 
schriftlich in zwei Doppeln und begrün-
det Beschwerde erhoben werden (Art. 56 
GG i.V.m. Art. 43 Abs. 3 GV und Art. 74 
ff. des Verwalungsrechtspflegegesetzes 
vom 3. Mai 1989, VRPG, BSG 155.21). Eine 
Beschwerde kann von der Partei, die mit 
einer minimalen Wahrscheinlichkeit ein 
schutzwürdiges Interesse an der Anfrech-
tung hat, von ihrem gesetzlichen Vertreter 

Hund verstorben oder verkauft worden 
ist, dies bis am 10. August 2022 bei der 
Gemeindeverwaltung, Spielgasse 1, 3115 
Gerzensee (Telefon 031 781 01 88 / info@
gerzensee.ch) zu melden. Auf die Abgabe 
einer Hundemarke wird verzichtet.
Diese Mutationen sind auch der Tierda-
tenbank AMICUS (www.amicus.ch, Tel. 
0848 777 100) zu melden.

Die Gemeindeverwaltung

Verkehrssperrung Schützenfahrbrücke
Die folgende Strasse wird wie folgt für den 
motorisierten Verkehr gesperrt:

– Schützenfahrbrücke beim Parkbad 
Münsingen.

Datum: Samstag 13.8.2022 von 9 Uhr bis 
13.30 Uhr.
Grund: Münsiger Louf 2022.
Die Schützenfahrbrücke ist während die-
ser Zeit für den gesamten motorisierten 
Verkehr gesperrt. Fussgänger und Fahrrä-
der können die Brücke jederzeit passieren. 
Wir danken der Bevölkerung für Ihr Ver-
ständnis, für die nötige Verkehrssperrung.

Die Gemeindeverwaltung

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchstellerin / Projektverfasserin: Ka-
mag Kamin und Ofentechnik AG, Staeger 
Lukas, Sportweg 60, 3097 Liebefeld
Grundeigentümer: Wüthrich Pascal, Pa-
noramaweg 18, Gerzensee
Bauvorhaben: Einbau Cheminéeofen mit 
Abgasanlage über Dach
Standort: Panoramaweg 18, Gerzensee, 
Parzelle-Nr. 961, UeO Sädel
Koordinaten: 2 607 477 / 1 187 310
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Gerzensee, Spielgasse 1,
3115 Gerzensee.
Auflage- und Einsprachefrist: Montag, 29. 
August 2022
Elektronischer Zugriff: https://www.por-
tal.ebau.apps.be.ch/public-instances?-
municipality=20600
eBau Nummer: 2022-7394
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Die Baubewilligungsbehörde hat gemäss 
Art. 16 Abs. 3 BewD für die Profilierung 
eine Erleichterung gewährt.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
Gerzensee, 19. Juli 2022

Namens der Gemeinde-
Baupolizeibehörde:

Gemeinderat Gerzensee

Baupublikation
Bauherrschaft: Ulrich Augstburger, 
Rütigässli 6, 3115 Gerzensee
Projektverfasserin: 
Allotherm AG, Christian Bieri, Moosweg 19, 
3645 Gwatt
Bauvorhaben: Einbau Heizzentrale des 
Wärmeverbunds Gerzensee und Neubau 
Kamin in bestehenden Schopf von Rüti-
gässli 6b. Bau Fernleitungsnetz.
Standort: Rütigässli, Belpbergstrasse, 
Parzellen Nrn. 707, 102, 577, Landwirt-
schaftszone, Zonen für öffentliche Nut-
zungen, Wohn-/Arbeitszone
Schutzbestimmungen: Baugruppe C, 
Ortsbildgebiet, ISOS
Ausnahmen:

-  Bauen ausserhalb der Bauzone (Art. 24 
ff. RPG)

-  Wasserbaupolizeiliche Zustimmung (Art. 
48 WBG)
Hinweise: Das Bauen im Gewässerraum 
wird nach Art. 41c Abs. 1 GSchV beurteilt.
Auflage- und Einsprachefrist: 
29. August 2022
Auflagestelle: Gemeinde Gerzensee, 
Spielgasse 1, 3115 Gerzensee
Elektronischer Zugriff: https://www.por-
tal.ebau.apps.be.ch/public-instances?-
municipality=20600;
eBau Nummer: 2022-3594
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet im Doppel beim 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-
land, Poststrasse 25, 3071 Ostermundi-
gen einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

oder einem bevollmächtigten Anwalt ein-
gereicht werden (Art. 15 und 79 a VRPG).
Sämtliche Reglemente und Verordnungen 
können bei der Gemeindeverwaltung be-
zogen und auch im Internet unter www.
kaufdorf.ch eingesehen werden.

Gemeinderat Kaufdorf

 KIRCHDORF

Baupublikation nach Art. 26. BewD– 
Auftrag
Bitte publizieren Sie die untenstehende 
Publikation an folgenden Daten im An-
zeiger Gürbental, Längenberg Schwar-
zenburgerland:

– 5. August 2022
– 11. August 2022
Rechnungsadresse: Gemeindeverwal-
tung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 3116 Kirch-
dorf 
Bauherrschaft: Berger Daniel und Sandra, 
Dorf 17, 3116 Mühledorf
Projetverfasser/in: Holzwärch GmbH, 
Hübeli 1, 3628 Uttigen
Bauvorhaben: Ausbau Dachgeschoss in 
3.5-Zimmerwohnung, Einbau von zwei 
Dachlukarnen und drei Dachfenstern pro 
Dachseite, Installation PV-Anlage
Standort: Dorf 17, 3116 Mühledorf, Par-
zelle 32
Zonen: Kernzone K2
Schutzobjekte: Ortbildschutzgebiet
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Elektronischer Zugriff https://www.por-
tal. ebau.apps.be.ch/public-instances?-
municipality=20682
Auflage- und Einsprachfrist 5. September 
2022
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet inner-
halb der Einsprachefrist im Doppel bei 
der Gemeindeverwaltung Kirchdorf ein-
zureichen. In Kollektiveinsprachen und 
vervielfältigten oder weitgehend identi-
schen Einsprachen ist anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist (Art. 35b Baugesetz). 
Verfügungen und Entscheide können in 
Amtsanzeigern oder im Amtsblatt veröf-
fentlicht werden, wenn die Postzustellung 
wegen der grossen Anzahl der Einspra-
chen mit unverhältnismässigem Aufwand 
verbunden wäre (Art. 35d Baugesetz). 

Kirchdorf, 26.7.2022
Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 

Kirchdorf

NIEDERMUHLERN

Hundetaxe 2022
Die Hundetaxe für das laufende Jahr ist 
am 1.8.2022 zur Zahlung fällig geworden. 
Sie beträgt CHF 20.– für jeden Hund. Tax-
pflichtig sind sämtliche Hunde, die im Be-
zugsjahr über 6 Monate alt sind. Die Hun-
detaxe wird neu per Rechnung zugestellt.
Es werden keine Hundemarken mehr ab-
gegeben und die Plaketten müssen nicht 
mehr getragen werden.
Achtung: Die Chipregistrierung ersetzt 
nicht die Zahlungspflicht zur Hundetaxe!
Die Hundetaxe ist bis spätestens 31. Au-
gust 2022 zu bezahlen. Nach Ablauf die-
ser Zahlungsfrist wird für die Erhebung 
von noch ausstehenden Hundetaxen eine 
Einzugsgebühr von CHF 5.– einkassiert.

DER GEMEINDERAT

RIGGISBERG

Hundetaxe 2022
Die Hundetaxe für das Jahr 2022 wird 
per 1. August 2022 fällig. Die Taxe be-
trägt für jeden Hund 100 Franken. Pflichtig 
sind alle am Stichtag über sechs Monate 
alten Hunde. Die Hundebesitzer sind ver-
pflichtet, Neuzugänge und Abgänge der 
Gemeindeschreiberei bis am 31. August 
2022 zu melden.
Dies kann persönlich am Schalter, 
telefonisch (031 808 01 33) oder per 
Mail (gemeinde@riggisberg.ch) erfolgen. 
Jederzeit auch online unter: 
www.riggisberg.ch, Online-Schalter.
Den Hundebesitzern wird eine Rechnung 
zugestellt.

DER GEMEINDERAT

Schulanfang Kindergarten, Primar-, 
Real- und Sekundarschule
Der Unterricht nach den Sommerferi-
en beginnt wie folgt: Kindergarten/Un-
terstufe: Montag, 15. August 2022, 8.30 
Uhr im Unterstufenzentrum
Primarschule: 3. – 6. Klasse Montag, 15. 
August 2022, 8.30 Uhr in der Schulan-
lage Aebnit
Real- und Sekundarschule: Montag, 15. 
August 2022, nach Stundenplan
Achtung! Der Schulbus fährt ab der 2. 
Fahrt um 8.06 Uhr ab Brügghüsi
Wir wünschen allen einen guten Start!

Schulleitung und Lehrpersonen

Plangenehmigungsverfahren für 
Starkstromanlagen
Öffentliche Planauflage
S-0177725.1
Transformatorenstation Rüti, BKW-Teil 
(Privat--Teil S-0177698) 

- Ersatzneubau auf Parzelle 134 der Ge-
meinde Riggisberg
Koordinaten: 2600982/1181237 
S-0177698.1
Transformatorenstation Rüti, Privat-Teil 
(BKW-Teil S-0177225)

- Ersatzneubau auf Parzelle 134 der Ge-
meinde Riggisberg
Koordinaten: 2600982/1181237
L-0162736.3
20-kV Kabel zur Transformatorenstati-
on Rüti ab Mast Nr. 122 der Leitung Nr. 
L-0153682

- Freileitungsverkabelung
L-0174622.3
20-kV Leitung zur Transformatorensta-
tion Rüti ab Mast Nr. 148 der Leitung 
L-0159671

- Umverlegung
Beim Eidgenössischen Starkstromins-
pektorat hat die BKW Energie AG, Gal-
genfeldweg 18, 3006 Bern, im Namen von 
der BKW Energie AG, Galgenfeldweg 18, 
3006 Bern und der Sägerei Trachsel AG, 
Sägerei 6A, 3099 Rüti b. Riggisberg, die 
oben erwähnten Plangenehmigungsge-
suche eingereicht.
Die Gesuchunterlagen werden vom 16. 
August 2022 bis zum 14. September 
2022 in der Gemeinde Riggisberg, Vor-
dere Gasse 2, 3132 Riggisberg, öffentlich 
aufgelegt.
Die öffentliche Auflage hat den Enteig-
nungsbann nach den Artikeln 42-44 des 
Enteignungsgesetzes (EntG; SR 711) zur 
Folge. Wird durch die Enteignung in Miet- 
und Pachtverträge eingegriffen, die nicht 
im Grundbuch vorgemerkt sind, so haben 
die Vermieter und Verpächter ihren Mie-
tern und Pächtern sofort nach Empfang 
der persönlichen Anzeige davon Mittei-
lung zu machen und den Enteigner über 
solche Miet- und Pachtverhältnisse in 
Kenntnis zu setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG). 
Wer nach den Vorschriften des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVG; 
SR 172.021) Partei ist, kann während 
der Auflagefrist beim Eidgenössischen 
Starkstrominspektorat, Planvorlagen, 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, Ein-
sprache erheben. Wer keine Einsprache 
erhebt, ist vom weiteren Verfahren aus-
geschlossen.
Während derselben Auflagefrist kann, wer 
nach den Vorschriften des EntG Partei 
ist, sämtliche Begehren nach Artikel 33 
EntG geltend machen. Diese sind im We-
sentlichen:
a. Einsprachen gegen die Enteignung;
b. Begehren nach den Artikeln 7–10 EntG;
c.  Begehren um Sachleistung (Art. 18 

EntG);
d.  Begehren um Ausdehnung der Enteig-

nung (Art. 12 EntG);
e.  die geforderte Enteignungsentschädi-

gung.
Zur Anmeldung von Forderungen inner-
halb der Einsprachefrist sind auch die 
Mieter und Pächter sowie die Dienstbar-
keitsberechtigten und die Gläubiger aus 
vorgemerkten persönlichen Rechten ver-
pflichtet. Pfandrechte und Grundlasten, 
die auf einem in Anspruch genommenen 
Grundstück haften, sind nicht anzumel-
den, Nutzniessungsrechte nur, soweit 
behauptet wird, aus dem Entzuge des 
Nutzniessungsgegenstandes entstehe 
Schaden.
Eidgenössisches Starkstrominspektorat

Planvorlagen
Luppmenstrasse 1

8320 Fehraltorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Weibel Gabor, Sonnen-
weg 19, 3132 Riggisberg
Bauvorhaben: Ersatz best. Sitzplatz 
durch neuen gedeckten Sitzplatz
Standort: Sonnenweg 19
Parzellen-Nr.: 1530 / Kreis 1
Lage-Koordinaten: 2.603.035 / 1.184.235
Nutzungszone: Überbauungsordnung 
«Sonnenareal»
Beanspruchte Ausnahmen: keine
Bauinventar / Schutzzonenplan: keine
Gewässerschutzbereich / -zone: A
Auflageort und Einsprachestelle: Bau und 
technische Dienste Riggisberg, Vordere 
Gasse 2, 3132 Riggisberg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 15. Au-
gust 2022
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist im Doppel bei der Ein-
sprachestelle einzureichen.

Riggisberg, 26. Juli 2022
Namens der Gemeinde-

Baupolizeibehörde: Abteilung Bau und 
technische Dienste Riggisberg

RÜEGGISBERG

Gesucht – Erhebungsstellenleiter/in 
Landwirtschaft
Der/Die Erhebungsstellenleiter/in der 
Gemeinde unterstützt das Kant. Amt für 
Landwirtschaft und Natur (LANAT) im Ag-
rarvollzug. Dazu gehören nebst dem Voll-
zug der Direktzahlungen weitere mit dem 
Agrarinformationssystem GELAN unter-
stützte Vollzugsarbeiten, insbesondere 
aus den Bereichen Naturschutz und Tier-
seuchenrecht. Die Erhebungsstelle ver-
fügt über gute Kenntnisse der agrarpoli-
tischen Massnahmen und über fundierte 
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Im Alterssitz Neuhaus, mittendrin im Aaretal wohnen Menschen, welche auf
Pflege und Betreuung angewiesen sind und/oder unsere Dienstleistungen schätzen.

Wir suchen Verstärkung:

• Pflegefachperson im Nachtwachen-Team
Beschäftigungsgrad 30–40%, Einsatzzeit 20.45–07.15 Uhr

• Mitarbeiterin/Mitarbeiter im Pflege-Team
Beschäftigungsgrad 80–100%

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Stellen Sie uns ihre Erfahrung und Motivation 
zur Verfügung? Weitere Informationen zu den Stellen sind auf unserer Webseite 
www.ana-ag.ch

Ihre Bewerbung senden Sie per Mail an lisa.zwahlen@ana-ag.ch. Wir freuen uns sehr, 
Sie kennen zu lernen.

5688628A

Arbeitsbühnen-Vermietung

Die WS-Skyworker ist ein langjährig erfolgreiches 
Unternehmen, welches in der Vermietung von Arbeits-
bühnen tätig ist.

Für unseren Standort Bern in Münchenbuchsee suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

LKW-Chauffeur/Allrounder (m/w) 100%
Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören:
• Auslieferung der Arbeitsbühnen
• Bedienung von Arbeitsbühnen und Staplern
• Instruktion und Übergabe von Arbeitsbühnen
• Betreuung unserer Kunden auf der Baustelle
• Reparatur, Unterhalt und Pflege der Geräte

Das bringen Sie mit:
• Führerausweis CE
• Gute Deutschkenntnisse
• Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
• Freude am Umgang mit Kunden
• Technisches Flair bei Maschinen
• Kenntnisse in Hydraulik und Elektrik von Vorteil

Das können wir Ihnen anbieten:
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Selbständiges Arbeiten
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen  
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Frau Maja Gisin: 
mgisin@ws-skyworker.ch

WS-Skyworker AG
Dünnernstrasse 24, CH-4702 Oensingen 

www.ws-skyworker.ch

Unser Team, 3 Schreiner und 2 Lehr-
linge, sucht per 1. September Unter-
stützung. 

Schreiner – EFZ
für vielseitige Arbeiten im Innen-
ausbau. 
Freude und motivation an selbstän-
diger Arbeit.
Gepflegtes und freundliches Auf-
treten.
Gerne erwarten wir ihre Bewerbung:
Wüthrich AG
Küchen- und Innenausbau
Oberdorfstrasse 13 
3114 Wichtrach
079 504 57 36 

DUO220336

ZU VERKAUFEN

ZU VERKAUFEN

ZU VERMIETEN

WOHNUNGEN 
LIEGENSCHAFTEN

048192J

WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D

13
81

21
D

Zu vermieten per sofort oder nach  
Vereinbarung an der Bernstrasse 6 
im Zentrum von Wichtrach
5 1/2-ZIMMERWOHNUNG
mit viel Cachet, in umgebautem  
Bauernhaus von 1686
Grosses Bad mit Sauna, grosser  
Gartensitzplatz und Balkon etc.

Auch geeignet für 3-er WG.
Für Informationen und Besichtigung:
Walter Bruderer / 079 301 51 27
walterbruderer@gmail.com

IMMOBILIEN TREUHAND AG

Bee Architekten AG | Tel. 031 790 23 23
www.bee-gu.ch

Gratis & unverbindlich

Immobilien-Bewertung

Kennen Sie den Wert Ihrer Immobilie?

Immobilien-Bewertung

DUO220202

Ab 1. Oktober 2022 zu vermieten 
in Wichtrach, nähe Bahnhof

2½-Zimmer-Dachwohnung  
mit Balkon
mit Cheminée-Ofen, Gartensitzplatz, 
Keller. Keine Haustiere
Mietzins Fr. 895.–,  Garage Fr. 80.–
N.B.K. à Konto Fr. 160.–
079 209 34 74, 031 781 23 22

DU
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STELLENMARKT 

Bezahle für
Abbruch- und 
Unfallwagen
Occasion-Autos
Kaufen wir bar

 Auto-
 ver wertung
 Gürbetal
 GmbH
3126 Kaufdorf,
Tel. 031 809 06 16

02
03

39
J

028000J

Jörg Wigger
Viehweidstrasse 73
3123 Belp
Tel. 031 819 32 85 / 079 602 37 20
storen-service.ch
info@storen-service.ch

Storen-Service
Rollladen
Lamellenstoren
Jalousien
Sonnenstoren
Neumontagen
Reparaturen

Dipl. FUSSPFLEGE (seit 2008)
Die Gesundheit beginnt bei den Füssen!
Gönnen Sie sich eine prof. Fusspfl ege für 
Fr. 50.– (gratis Nägel lackieren mit norma-
lem Nagellack) ! In der Gartenstrasse 8, in 
Belp. Ich bin vom Montag bis Samstag für 
Sie da. 1-mal im Monat bin ich in Riggisberg 
beim Kirchlichen Zentrum für Ihre Füsse 
da. Weitere Angebote und Informationen 
wie Raucherentwöhnung, Chirotrance (Be-
handlung von seelischen- und körperlichen 
Leiden), Haarentfernung fi nden Sie unter 
www.pierretteswelt.ch . 
Hausbesuche auf Anfrage! Anmeldung bei 
Frau P. Meister unter 079 437 99 61. 05

07
65

J

Ältere Frau sucht Hilfe beim Räumen 
und Entsorgen von Garage und Keller 
in Toffen. Tel. 033 722 11 31

053075J

053076J

Laufend neue 
Einführungskurse 

Karate für Kinder
Montag 17.30 Uhr – 18.30 Uhr

Auskünfte und Anmeldungen
Budo Ryu Hara Kehrsatz

Schulheim Schlössli
Belpstrasse 1
3122 Kehrsatz

Tel. 031 711 29 24

Brocki

Divers
.  10-16 Heubühni Brocante

Wydenweg 1 3157 Milken
Tel. 079 568 88 64

Ein Teil von mir
wird weiterleben.

IBAN CH44 0077 0254 8509 0200 1
Die Solidaritätsstiftung
des SRF

Jetzt spenden 
mit TWINT!

Dank Ihrem Legat erhalten Menschen mit Behinderungen einen 
chancengleichen Zugang zu Ferien und Freizeitaktivitäten. 

Jetzt spenden. denkanmich.ch



Kenntnisse der landwirtschaftlichen 
Praxis. Für die Erfüllung der Aufgaben der 
Erhebungsstelle sind sehr gute Informa-
tikkenntnisse und eine entsprechende In-
frastruktur unabdingbar, da der gesamte 
Agrarvollzug digitalisiert erfolgt. Die Ent-
schädigung beträgt Fr. 28.–/Std. und wird 
durch die Gemeinde aufgrund von einge-
reichten Rapporten ausgerichtet.
Der bisherige Stelleninhaber Werner 
Zwahlen, Oberbütschel, hat auf Ende 
2022 demissioniert. Die Gemeinde sucht 
eine/n Nachfolger/in.
Interessentinnen und Interessenten rei-
chen ihre Bewerbung ein bis 26. August 
2022 an den Gemeinderat Rüeggisberg,
Dorfstrasse 28, 3088 Rüeggisberg.
Weitere Auskünfte erteilt der Stelleninha-
ber Werner Zwahlen, 031 809 44 46, oder 
zwahlen@lienthal.ch. 

Der Gemeinderat
Gemeinde: Rüeggisberg

Standort: 3088 Rüeggisberg

Plangenehmigungsverfahren für 
Starkstromanlagen
Öffentliche Planauflage
L-0234335.1
0,4 kV Niederspannungsverteilnetz ab der 
Transformatorenstation Bungerten 

- Freileitungsverkabelung
Beim Eidgenössischen Starkstromins-
pektorat hat die BKW Energie AG, Gal-
genfeldweg 18
3006 Bern im Namen von der BKW Ener-
gie AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern, das 
oben erwähnte Plangenehmigungsge-
such eingereicht.
Die Gesuchunterlagen werden vom 16. 
August 2022 bis zum 14.September 2022 
in der Gemeindeverwaltung Rüeggisberg, 
Dorfstrasse 28, 3088 Rüeggisberg, öf-
fentlich aufgelegt.
Die öffentliche Auflage hat den Enteig-
nungsbann nach den Artikeln 42-44 des 
Enteignungsgesetzes (EntG; SR 711) zur 
Folge. Wird durch die Enteignung in Miet- 
und Pachtverträge eingegriffen, die nicht 
im Grundbuch vorgemerkt sind, so haben 
die Vermieter und Verpächter ihren Mie-
tern und Pächtern sofort nach Empfang 
der persönlichen Anzeige davon Mittei-
lung zu machen und den Enteigner über 
solche Miet- und Pachtverhältnisse in 
Kenntnis zu setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG). 
Wer nach den Vorschriften des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVG; 
SR 172.021) Partei ist, kann während 
der Auflagefrist beim Eidgenössischen 
Starkstrominspektorat, Planvorlagen, 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, Ein-
sprache erheben. Wer keine Einsprache 
erhebt, ist vom weiteren Verfahren aus-
geschlossen.
Während derselben Auflagefrist kann, wer 
nach den Vorschriften des EntG Partei 
ist, sämtliche Begehren nach Artikel 33 
EntG geltend machen. Diese sind im We-
sentlichen:
a. Einsprachen gegen die Enteignung;
b. Begehren nach den Artikeln 7–10 EntG;
c.  Begehren um Sachleistung (Art. 18 

EntG);
d.  Begehren um Ausdehnung der Enteig-

nung (Art. 12 EntG);
e.  die geforderte Enteignungsentschädi-

gung.
Zur Anmeldung von Forderungen inner-
halb der Einsprachefrist sind auch die 
Mieter und Pächter sowie die Dienstbar-
keitsberechtigten und die Gläubiger aus 
vorgemerkten persönlichen Rechten ver-
pflichtet. Pfandrechte und Grundlasten, 
die auf einem in Anspruch genommenen 
Grundstück haften, sind nicht anzumel-
den, Nutzniessungsrechte nur, soweit 
behauptet wird, aus dem Entzuge des 
Nutzniessungsgegenstandes entstehe 
Schaden.
Eidgenössisches Starkstrominspektorat

Planvorlagen
Luppmenstrasse 1

8320 Fehraltorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Binggeli Praxède, Mösli-
weg 10, 3150 Schwarzenburg.
Projektverfasser: SF Baubegleitung 
GmbH, Längeneybad 125, 3154 Rüs-
chegg Heubach.
Bauvorhaben: Umbau Wohnteil Bauern-
haus sowie Einbau neue Heizung.
Standort: Vordere Schwandstrasse 7; 
Parzelle Nr. 1674, Koordinaten 598.311 / 
181.874; Zone: Landwirtschaftszone.
Hauptmasse: gemäss Bauplänen.
Bauart und Baumaterialien: Mauer-
werk/Beton bestehend, Holz, Krüppel-
walmdach, Ziegel rot bestehend.
Gewässerschutzmassnahme: Ableiten 
Abwasser in best. Mechanisch-Biologi-
sche Kleinkläranlage.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Rüeggisberg.
Auflage- und Einsprachefrist: 29. August 
2022.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.

Rüeggisberg, 18. Juli 2022.
Namens der

Gemeinde-Baupolizeibehörde:
Gemeindeverwaltung Rüeggisberg

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Pulfer Rolf, Giebeleggs-
trasse 7, 3154 Rüschegg Heubach.

Projektverfasser: Wenger Agrar + Wohn-
bau GmbH, Entschwil 66, 3755 Horboden.
Bauvorhaben: Neubau Jauchegrube mit 
Waschplatz und Mistlager.
Standort: Giebeleggstrasse 5a; Parzelle 
Nr. 1741, Koordinaten 597.889 / 182.846; 
Zone: Landwirtschaftszone.
Hauptmasse: gemäss Bauplänen.
Bauart und Baumaterialien: Beton.
Gewässerschutzmassnahme: Ableiten in 
Jauchegrube.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Rüeggisberg.
Auflage- und Einsprachefrist: 29. August 
2022.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.

Rüeggisberg, 18. Juli 2022.
Namens der

Gemeinde-Baupolizeibehörde:
Gemeindeverwaltung Rüeggisberg

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Wylerallmendkorporation, 
v.d. den Präs. Fritz Rohrbach, Holzweid 1, 
3132 Riggisberg.
Projektverfasser: Fritz Rohrbach, 
Holzweid 1, 3132 Riggisberg.
Bauvorhaben: Einbau Betonfahrspuren in 
best. Kiesweg, Ausgestaltung Mittelgrün-
streifen, Länge 200 m.
Standort: Vorderi Almid, Helgisried; 
Parzelle Nr. 465; Koordinaten 598.695 / 
183.815; Zone: Landwirtschaftszone.
Hauptmasse: gemäss Bauplänen.
Bauart und Baumaterialien: Beton, Kies.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Rüeggisberg.
Auflage- und Einsprachefrist: 5. Septem-
ber 2022.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 

Rüeggisberg, 2. August 2022.
Namens der Gemeinde-

Baupolizeibehörde: 
Gemeindeverwaltung Rüeggisberg

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Herren-Weber Fritz, Bern-
strasse 11, 3088 Rüeggisberg.
Projektverfasser: Castrischer Matthi-
as, Talbodenstrasse 25, 3098 Schliern 
b. Köniz.
Bauvorhaben: Anbau von 2 Balkonen 
abgestützt (Tiefe 3,5 m) an Südfassade 
Wohnhaus.
Standort: Bernstrasse 11, Rüeggisberg; 
Parzelle Nr. 366; Koordinaten 600.185 / 
185.840; Zone: Gewerbezone.
Hauptmasse: gemäss Bauplänen.
Bauart und Baumaterialien: Punktfunda-
mente Beton, Holz, Holzbretter braun.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Rüeggisberg.
Auflage- und Einsprachefrist: 5. Septem-
ber 2022.
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 

Rüeggisberg, 29. Juli 2022.
Namens der

Gemeinde-Baupolizeibehörde:
Gemeindeverwaltung Rüeggisberg

RÜSCHEGG

Ersatzwahlen für 1 Gemeinderats-
mitglied vom 25. September 2022
Die Ersatzwahlen nach dem Mehrheits-
verfahren (Majorz) für 1 Gemeinderats-
mitglied für den Rest der laufenden Le-
gislaturperiode ab dem 01.01.2023 bis 
31.12.2024 finden zusammen mit den 
eidgenössischen und kantonalen Ab-
stimmungen am 25. September 2022 statt.
Wählbarkeit (Auszugsweise nach Art. 
35 Gemeindegesetz)
Wählbar sind
a)  in den Gemeinderat, in das Gemeinde-

parlament, in das Präsidium und das Vi-
zepräsidium der Gemeindeversammlung 
die in der Gemeinde Stimmberechtigten,

Wahlvorschläge (Art. 23 ff Wahlregle-
ment(WR))
Jeder Wahlvorschlag muss mindestens 
von zehn in der Gemeinde Wahlberech-
tigten unterzeichnet sein und ist für jede 
Behörde einzeln einzureichen.
Ein Wahlvorschlag darf nicht mehr Namen 
enthalten, als Sitze zu besetzen sind. Bei 
Majorzwahlen ist kumulieren nicht zulässig.

Der Wahlvorschlag muss enthalten:
-  Familienname, Vorname, Geburtsjahr, 

Beruf und Wohnadresse sowie unter-
schriftliche Zustimmung der zu wählen-
den Person

-  Name der einreichenden Partei oder 
Wählergruppe

Die Unterzeichnung des eigenen Wahlvor-
schlages ist dabei nicht zulässig. Stimm-
berechtigte dürfen nicht mehr als einen 
Wahlvorschlag für das gleiche Amt un-
terzeichnen.

Die bereinigten Wahlvorschläge werden 
vom Gemeindeschreiber mit einer Ord-
nungsnummer versehen.
Termine
Einreichung der Wahlvorschläge: (Art. 231
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WR) bis spätestens Freitag, 12. August 
2022, 17.00 Uhr, auf der Gemeindeschrei-
berei, Hirschhorn 298a, 3153 Rüschegg 
Gambach

Gemeinderat Rüschegg

Tiefbau- und Belagsarbeiten bei der 
Gemeindestrasse 
Obergambach – Postautohaltestelle 
Linde Gambach
Infolge Tiefbau- und Belagsarbeiten muss 
die Gemeindestrasse von Obergambach 
bis zur Postautohaltestelle Linde Gam-
bach in der Zeit vom 15. bis ca. 30. Au-
gust 2022 ganz oder teilweise gesperrt 
werden. Während dieser Zeit müssen die 
folgenden Punkte beachtet werden:

-   Die Postautohaltestelle Linde Gambach 
wird zur Altstoffsammelstelle Gambach 
verlegt. Die Postauto AG wird die tem-
poräre Haltestelle signalisieren.

-  Während der Bauzeit muss der Verkehr 
von der Gambachmättelistrasse zeitwei-
se über die Kantonsstrasse umgeleitet 
werden.

-  Anwohner, deren Zufahrt zu ihren Lie-
genschaften temporär nicht möglich ist, 
werden durch die Mitarbeiter der Frutiger 
AG vor Ort informiert.
Beachten Sie bitte auch die aktuellen 
Signalisationen der Baustellen und dass 
sich die Arbeiten bei schlechter Witterung 
verzögern können.
Wir bitten Sie um Verständnis für diese 
leider unumgänglichen Massnahmen.

Bauverwaltung Rüschegg

SCHWARZENBURG
Hundetaxe 2022
Die Hundetaxe für das Jahr 2022 ist 
gestützt auf das Hundegesetz vom 
27. März 2012 und durch den Gemein-
deratsbeschluss vom 10. Juni 2013 im 
Gebührenreglement Art. 26 sowie dem 
entsprechenden Gebührentarif der Ein-
wohnergemeinde Schwarzenburg auf Fr. 
60.-- für den ersten Hund und auf Fr. 100.-- 
für jeden weiteren Hund pro Haushaltung 
festgesetzt worden.
Die Hundetaxe 2022 wird den Hunde-
halterinnen/Hundehaltern im August/
September 2022 in Rechnung gestellt.
Als Grundlage für die Erhebung der Hun-
detaxe 2022 dient uns die bezahlte Taxe 
im Jahr 2021.
Pflichtig sind alle Hunde, welche am 1. 
August 2022 über drei Monate alt sind 
und während mehr als vier Wochen ge-
halten werden. 
Hundehalterinnen/Hundehalter haben in 
folgenden Fällen den Einwohnerdiensten 
Schwarzenburg sofort, oder bis spätes-
tens Montag, 22. August 2022 Mittei-
lung zu machen:
•  Wenn in der Hundehaltung im Ver-

gleich zum letzten Jahr eine Ände-
rung eingetreten ist.

•  Wenn Sie neu Besitzer eines Hundes 
sind und die entsprechende Meldung 
bei den Einwohnerdiensten noch 
nicht erfolgt ist.

Einwohnerdienste Schwarzenburg

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Genossenschaft Migros 
Aare, Sascha Knuchel, Industriestrasse 
20, 3321 Schönbühl
Projektverfasser: wmpb GmbH, Ruth 
Menet, Gurzelngasse 14, 4500 Solothurn
Bauvorhaben: Sanierung Gebäude Mig-
ros: 
Ersatz des Rückkühler und Installation 
einer PV-Anlage auf Dach 
Erneuerung der Haustechnischen Anla-
gen

- Standort 
 1021, Freiburgstrasse 7, Schwarzenburg

-  Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen Schmutzwasser: Anschluss 
an Gemeindekanalisation/ARA best 

  Meteorwasser: Anschluss an Gemein-
dekanalisation/ARA best 

Überbauungsordnung:  UeO Nr. 9 „Frei-
burgstrasse“
Beanspruchte Ausnahmen: Keine
Auflageort und Einsprachestelle
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 3150 
Schwarzenburg
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20880
Auflage- und Einsprachefrist bis 5. Sep-
tember 2022
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
bei der Bauverwaltung, Bernstrasse 
1, 3150 Schwarzenburg, einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Allfällige Kollektiveinsprachen sind nur 

gültig, wenn die Person oder die Perso-
nengruppe angegeben ist, welche die Ein-
sprechergruppe rechtsgültig zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 25. Juli 2022
Die Bauverwaltung

THURNEN
Hundetaxe 2022
Die Hundetaxe für das Jahr 2022 ist per 
1.8.2022 fällig. Die Taxe beträgt CHF 
65.00. Pflichtig sind alle am Stichtag über 
6 Monate alten Hunde.
Die Hundebesitzer sind verpflichtet, Neu-
zugänge und Abgänge der Gemeindever-
waltung Thurnen, Tel. 031 809 07 31 oder 
info@thurnen.ch zu melden. Zudem sind 
Änderungen wie Halterwechsel und To-
desfall des Hundes in der Hundedaten-
bank Amicus (www.amicus.ch) vorzu-
nehmen.
Den bereits registrierten Hundebesitzern 
wird im August Rechnung gestellt.

Gemeindeverwaltung Thurnen

Nutzungsordnung Gürbebadi
Der Gemeinderat hat die Nutzungsord-
nung für die Gürbebadi den heutigen Be-
gebenheiten angepasst. Die Änderungen 
treten auf den 1.1.2023 in Kraft. Die Nut-
zungsordnung finden Sie auf der Home-
page www.thurnen.ch oder erhalten diese 
während den Öffnungszeiten bei der Ge-
meindeverwaltung Thurnen.
Der Gemeinderat/Gemeindeverwaltung

TOFFEN

Bärner Bärgloufcup
In der Woche vom 8. – 12. August 2022 
findet in der Umgebung der Stadt Bern 
der 9. Bärner Bärgloufcup statt. Von Mon-
tag- bis Freitagabend (Start jeweils um 
19 Uhr) sind nacheinander die Etappen 
Gurten, Bütschelegg, Belpberg, Bantiger 
und Ulmizberg das Ziel. Die Läuferinnen 
und Läufer können wählen, an wie vie-
len Abenden sie starten. Teilnehmende, 
die mindestens vier Etappen absolvieren, 
werden in der Wertung für den Cup be-
rücksichtigt. 
Am Dienstag, 9. August 2022, führt die 
Strecke von Toffen in 5.30 km und 520 
Höhenmetern zum Ziel auf die Bütsche-
legg. Die Läuferinnen und Läufer müssen 
sowohl die Strassen von Ufem Gschne-
it nach Falebach, wie auch die Strasse 
von Ufem Gschneit nach Niedermuhlern 
queren. Um die Sicherheit der Teilneh-
menden zu gewährleisten, werden die 
Autos zwischen 19 und 20 Uhr kurz an-
gehalten. Der Veranstalter bittet um Ver-
ständnis.
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Inter-
essierte und Sport-Fans sind herzlich ein-
geladen, die Läuferinnen und Läufer am 
Streckenrand lautstark zu unterstützen.
Weitere Infos unter www.baergloufcup.ch.

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Christian Rohr, Gantrisch-
weg 10, 3125 Toffen
Projektverfasser: wbarchitekten eth sia, 
Kamenko Bucher, Greyerzstrasse 24, 
3013 Bern
Bauvorhaben: Das bestehende Kaltdach 
(Satteldach) wird ausgebaut und mit ei-
nem Pultdach westseitig verlängert. Im 
östlichen Teil des Dachs wird neu eine 
eingeschnittene Dachterrasse vorgese-
hen. Mit Ausnahme der Dacheindeckung 
(neu integrierte PV-Anlage) bleibt die be-
stehende Materialisierung der Hülle un-
verändert.
Standort: Gantrischweg 10, Toffen
Bauart und Baumaterialien: Fassadenfar-
be bestehend: gelb / neu: gräulich die wei-
teren Materilisierungen der Hülle bleiben 
unverändert.
Auflageort und Einsprachestelle: Bauver-
waltung Toffen, Bahnhofstrasse 1,
3125 Toffen
Auflage- und Einsprachefrist: 26.08.20222
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
Toffen, 18.7.2022

Namens der Gemeinde-
Baupolizeibehörde:

Bauverwaltung Toffen

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Hanspeter Wenger, Dürren 
41c, 3616 Schwarzenegg
Projektverfasser: Hanspeter Wenger, 
Dürren 41c, 3616 Schwarzenegg
Bauvorhaben: 1) Zwei Parkplätze anstelle 
von Rasen und Hecke, Zufahrt von Stän-
gelenstrasse. / 2) Anbau von Holzschopf 
und Brennholzlager, Seite Bahnweg
Standort: Bahnweg 46, 3125 Toffen
Hauptmasse: 1) Parkplätze 2.5 x 6.0 m und 
2.5 x 5.0 m 2) Holzschopf ca. 2.0 x 6.0 m 
Höhe ca. 3.0 m / Holzlager ca. 1.0 x 3.0 m
Bauart und Baumaterialien: 1) Rasen-
gittersteine auf Schotterbett / 2) Beton-
plattenfundament auf Kies, Holz oder 
Stahlkonstruktion mit Holzverkleidung, 
Pultdach mit Wellblech
Auflageort und Einsprachestelle: Bauver-
waltung Toffen, Bahnhofstrasse 1,
3125 Toffen

Auflage- und Einsprachefrist: 26.8.2022
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.

Toffen, 20.7.2022
Namens der Gemeinde-

Baupolizeibehörde:
Bauverwaltung Toffen

Baupublikation
Bauherrschaft: BHG Toffen, Baumann 
Daniel, Allmendweg 2, 3662 Seftigen BE
Projektverfasserin: 
plawa architektur, Seestrasse 16, 3600 Thun
Bauvorhaben: 
Neubau MFH mit 3 Eigentumswohnungen
Standort: Stockhornstrasse 5, Parzelle Nr. 
438, Zone: W2
Schutzbestimmungen: 
Gewässerschutzbereich Au

Ausnahmen:
-  Bauen im Grundwasser (Anhang 4 Ziff. 

211 Abs. 2 GSchV)
Auflage- und Einsprachefrist: 
29. August 2022
Auflagestelle: Gemeinde Toffen, Bahnhof-
strasse 1, 3125 Toffen
Elektronischer Zugriff: https://www.por-
tal.ebau.apps.be.ch/public-instances?-
municipality=20922;
eBau Nummer: 2021-8005
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet im Doppel beim 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-
land, Poststrasse 25, 3071 Ostermundi-
gen einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 WALD
Baupublikation
Bauherrschaft: 
Einwohnergemeinde Wald BE, 
Kirchstrasse 5, 3086 Zimmerwald
Projektverfasserin: 
Dällenbach / Ewald Architekten AG, In-
dustrieweg 33, 3612 Steffisburg
Bauvorhaben: Wärmetechnische Sanie-
rung und Ausbau Wiedmer-Haus. Im Erd-
geschoss und Obergeschoss entstehen 
Vereinsräumlichkeiten mit den entspre-
chenden Infrastrukturen, wie Sanitäran-
lagen und Küche. Das Dachgeschoss, 
ehemalige Heubühne, wird in eine Miet-
wohnung mit separater Erschliessung 
ausgebaut.
Standort: Kirchstrasse 3, Zimmerwald, 
Parzelle Nr. 423, Dorfkernzone
Schutzbestimmungen: Schützenswert, 
Baugruppe A, Ortsbildschutzgebiet, ISOS
Ausnahmen: 

-  Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebewil-
ligung (Art. 48 WBG)

-  Unterschreiten des Strassenabstandes 
(Art. 80 Abs. 1 Bst. a SG)

Hinweise: 
-  Das Bauen im Gewässerraum wird nach 

Art. 41c Abs. 2 GSchV beurteilt. 
-  Gesuch um Befreiung von der Erfüllung 

der Parklatzpflicht.
Auflage- und Einsprachefrist: 
29. August 2022
Auflagestelle: Gemeinde Wald BE, Kirch-
strasse 5, 3086 Zimmerwald
Elektronischer Zugriff: https://www.por-
tal.ebau.apps.be.ch/public-instances?-
municipality=20954;
eBau Nummer: 2022-327
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet im Doppel beim 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-
land, Poststrasse 25, 3071 Ostermundi-
gen einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

KIRCHLICHE ANLÄSSE

Evangelisch-reformierte Landeskirche

Gott spricht: Ich werde einen Engel schi-
cken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf 
dem Weg schützen und dich an den Ort 
bringen, den ich bestimmt habe.

(2. Mose 23,20)

B e l p - B e l p b e r g - To f f e n

Gottesdienst in Toffen: Sonntag, 7. Au-
gust, um 10 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer 
Heiner Voegeli und Organistin Margrit Ny-
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Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. 
Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm.
Philipper 4,6

www.agentur-c.ch
Agentur C, 3250 Lyss, PC 30-8088-5

TRAUERANZEIGEN

Arche Bestattungen GmbH
Belp, Gürbetal, Kehrsatz
031 819 10 90
Köniz, Schwarzenburgerland 
031 971 04 33 
www.arche-bestattungen.chMaya VifianAnita Neuenschwander

Arche – Raum für Trauer. Raum für Menschlichkeit.
Schutz und Geborgenheit zu bieten – das 
ist unsere Philosophie. 039395J

 
 
 
 

GILGEN
Bestattung und  

Schreinerei Belp

04
95

80
J

 Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.

Vertretung bei Abwesenheit: Berger Bestattungen

 Kompetente Erledigung von A bis Z.
 Faire Preise.
 079 228 06 00

079 810 84 00 
031 819 85 69 privat  |  www.berger-bestattungen.ch

Im Dienst am Menschen

Vertretung bei Abwesenheit: Gilgen Bestattung

049668J

freundlich, famili r, kompetent 051638J

Wir stehen Ihnen in den schweren Stunden des Abschieds zur Seite

Steve Zaugg - Bestatter mit eidg. Fachausweis

Hof 1 | 3127 Mühlethurnen                                  033 525 10 83
053068J

Wir können nicht mehr bei dir sein, 
aber du wirst immer bei uns sein!

Herzlichen Dank

So schwer der Verlust eines geliebten Menschen auch wiegen mag,
umso schöner ist es, eine solch grosse Anteilnahme zu spüren.

Wir bedanken uns von Herzen für all die tröstenden Worte, Karten und Blumen, für die herzlichen 
Umarmungen und die vielen Zeichen der Verbundenheit, sowie für die zahlreichen Spenden beim 
Abschied von unserer lieben 

Heidi Wüthrich-Wälti
Ebenfalls ein herzlicher Dank geht an:
– Kurt Gilgen, welcher die Bestattung so liebevoll organisiert hat
– Herrn Pfarrer René Schaufelberger für seine einfühlsamen Worte
– den Organisten Chrigu Gerber für das schöne Orgelspiel
– die Mitarbeitenden des Inselspitals Bern für die fürsorgliche Betreuung
sowie an alle, die Heidi in ihrem Leben auf irgendeine Weise Gutes und Schönes erwiesen haben.

Belp, im Juli 2022     In stiller Trauer & Dankbarkeit 
 Hans Wüthrich & Trauerfamilie

053079J

Bestattungsdienst Schwarzenburgerland 
Hans-Ulrich Hürst 

Alte Bernstrasse 12, 3148 Lanzenhäusern 
Am Bach 4,  3150 Schwarzenburg 
079 651 15 47 / 031 731 03 57 
Mit vieu Verschtändnis begleite mir Öich im Todesfau.www.huerst-bestattungen.ch

Herzlich – Individuell – Kompetent

Zbinden
    Bestattungsdienst  GmbH

Mühlegässli 2 Schwarzenburg 031 731 00 20
Dorf 472b Rüschegg 031 738 01 08
Käsereistrasse 2 Belp 031 819 00 02                         www.bestattungsdienst-zbinden.ch

Herzlich – Individuell – Kompetent
Bestatter/in mit eidg. Fachausweis 

Zbinden
    Bestattungsdienst  GmbH

Mein lieber Ehemann, unser herzensguter Pa und Nono, mein Bruder,  

 

Barbara Burri-Schibig
Roger Burri und Anna Kocher mit Luc und Maurice

Ursula und Hans-Peter Bigler-Burri mit Kindern

 

Traueradresse: Barbara Burri-Schibig, Kirchmattstrasse 54, 3132 Riggisberg 

HERZLICHEN DANK

Huldi Mader-Schumacher
(2.03.1930 –19.07.2022) 

 

 



ffenegger im kirchlichen Zentrum, Kanal-
weg 13, Toffen.
Jubilate: Sonntag, 7. August, um 19 Uhr, 
Jubilate – der etwas andere Gottesdienst 
im Garten hinter dem Pfarrhaus, Dorf-
strasse 34, Belp. Bei Schlechtwetter in 
der reformierten Kirche nebenan. Bereits 
10 Minuten vor Beginn erklingt meditati-
ve Musik. Dies ist ein meditativer Gottes-
dienst in Anlehnung an das Taizé-Gebet.
Verwaltung: Dorfstrasse 34, 3123 Belp, 
Telefon 031 819 43 43.
www.refbelp.ch 

G e r z e n s e e

Gottesdienst «zVisite z'Chiuterf», So., 
7.8., 10 Uhr, in der Kirche Kirchdorf. Wir 
laden Sie herzlich zu den «z’Visite-Got-
tesdiensten» ein – Wir sind in Chiuterf zu 
Besuch. Liturgie: Pfarrer Thomas Phi-
lipp, Musik: Organistin Mischa Matter. 
Anschliessend Apéro. Kollekte: Stiftung 
Nuru stiftungnuru.ch. Wer am 7.8. ge-
meinsam nach Kirchdorf pilgern möchte, 
trifft sich beim Kornhaus (Parkplatz): 9 Uhr 
Fussgänger/innen / 9.30 Uhr: Velofahrer/
innen. Wer mit dem Auto mitfahren möch-
te, meldet sich bis am 6.8., 12 Uhr, bei 
Fränzi Tschanz (Tel. 079 512 44 10).
Informieren Sie sich im reformiert, auf 
facebook.com/KircheGerzensee oder 
www.kirchegerzensee.ch

G u g g i s b e r g 

Sonntag, 07. August, 9.30 Uhr, Got-
tesdienst mit Taufe in der Kirche Gug-
gisberg, gestaltet von Pfarrerin Christine 
Rupp. Weitere Informationen finden Sie 
auf der Gemeindeseite reformiert. und 
unter www.ref-guggisberg.ch.

K i r c h d o r f

Gottesdienst z’Visite mit anschl. Apéro, 
Sonntag, 7. August, 10 Uhr in der Kirche 
Kirchdorf. 
Leitung: Pfarrer Thomas Philipp. Orgel: 
Mischa Matter.
Abendgebet, Montag, 8. August, 20 Uhr 
in der Kirche Kirchdorf.
Kafi Rägeboge, Mittwoch, 10. August, 
14.30 – 17.00 Uhr beim KGH in Uttigen.
Weitere Anlässe www.kirchdorf.ch

R i g g i s b e r g

Donnerstag, 4. August, 13.30 Uhr Be-
sammlung auf dem Postplatz Riggisberg: 
Gemütlicher Spaziergang für Witwen 
und alleinstehende Frauen. Bei Fragen 
wenden Sie sich an Therese Schmalz, 031 
802 03 75. 
Donnerstag, 4. August, 19.30 Uhr in 
der Kirche Rüeggisberg: Regionales 
Friedensgebet – 40 Minuten für den 
Frieden. Denken wir in der Kirche an die 
Menschen in der Ukraine. Wir laden Sie 
herzlich zu dieser Feier mit viel Kerzen-
licht ein!
Sonntag, 7. August, 10 Uhr, Schlossgar-
ten Riggisberg: Alleegottesdienst mit 

Taufen im Schlosspark des Schlossgar-
tens mit Pfrn. Magdalena Stöckli. Musika-
lische Mitwirkung: Musikgesellschaft Rig-
gisberg. Bei schlechtem Wetter findet der 
Gottesdienst im Saal statt. Eingeladen ist 
die ganze Gemeinde! Kein Gottesdienst 
in der Kirche.
Homepage: www.kirche-riggisberg.ch 

R ü e g g i s b e r g

Donnerstag, 4. August, 19.30 Uhr: Re-
gionales Gebet für den Frieden in der 
Kirche Rüeggisberg. 
Sonntag, 7. August, 10 Uhr: Gottesdienst 
mit Pfr. Rolf Nünlist und Organist Domi-
nik Röglin.
Montag, 8. August, 13.30 Uhr: Offe-
ner Spielnachmittag für Seniorinnen 
und Senioren, im Gemeindesaal Rüeg-
gisberg. Sie können gerne auch eigene 
Spiele mitbringen. Anmeldung: R. Trach-
sel, 031 809 08 20.
Dienstag, 9. August, 14 Uhr: Zusammen 
Wandern, ab Viehschauplatz Rüeggis-
berg. Es sind alle, die Zeit und Lust haben, 
herzlich dazu eingeladen. Bei schlechter 
Witterung wird die Wanderung um eine 
Woche verschoben. Anmelden bei: Karl 
Tschirren, 079 737 62 14.
Donnerstag, 11. August, 19.30 Uhr: Re-
gionales Gebet für den Frieden in der 
Kirche Riggisberg. 
«Macht euch keine Sorgen, sondern 
wendet euch in jeder Lage an Gott und 
bringt eure Bitten vor ihn.» (Philipper 4,6)

R ü s c h e g g

.www.kirche-rueschegg.ch

S c h w a r z e n b u r g 

Wort und Musik zum Feierabend. 
Sommerpause bis am 1. September 2022.

Sonntag, 7. August, 10:00 Uhr, Kirche 
Wahlern: Gottesdienst mit Pfrn. Bettina 
Schley und Silvia Nowak (Orgel). Predig-
tauto: Anmeldung am Sonntag, 08:00 – 
09:00 Uhr, bei Daisy Gasser, 
Tel. 031 731 04 48.

Mittwoch, 10. August, 09:30 – 10:00 Uhr, 
Kirche Wahlern: HangGesang in der Kir-
che Wahlern. Offener Raum – Klang und 
Stille, mit Cornelia Aeschbacher Firmin. 
www.kirche-schwarzenburg.ch

T h u r n e n  u n d  B u r g i s t e i n

Friedensgebet: Donnerstag, 4. August, 
19.30 Uhr, Kirche Rüeggisberg und 11. Au-
gust, 19.30, Kirche Riggisberg, 40 Min. für 
den Frieden. Wir beten zusammen für den 
Frieden, singen Friedenslieder aus unse-
rer kirchlichen Tradition und lesen kurze 
Texte. Wir laden Sie herzlich zu dieser Fei-
er mit viel Kerzenlicht ein!
Thurnengebet: Donnerstag, 4. August, 
19 – 21 Uhr, EG im TREFFPUNKT Mühlet-
hurnen. Die Gebetsgruppe Thurnengebet 
trifft sich jeweils am ersten Donnerstag im 
Monat. Es wird gemeinsam für Thurnen, 
die Region und die Welt gebetet. Alle, die 

gerne mitbeten sind herzlich willkommen.
Der Gottesdienst in unserer Kirchge-
meinde entfällt. Sonntag, 7. August, wir
empfehlen den Besuch des Gottesdiens-
tes in Gurzelen oder Belp.
10 Uhr, Kirche Gurzelen mit Pfr. Ueli Sal-
visberg und Organistin Doris Zürcher.
19 Uhr, Belp : Jubilate – der etwas an-
dere Gottesdienst. Im Pfarrgarten Belp 
unter freiem Himmel. Bereits 10 Minuten 
vor Beginn erklingt meditative Musik, so 
können alle zu ihrer Zeit und auf ihre Weise 
in der Kirche Platz nehmen. Dies ist ein 
meditativer Gottesdienst in Anlehnung an 
das Taizé-Gebet. Musik: Sàndor Bajnai
Seniorennachmittag: Dienstag, 9. Au-
gust, 14 Uhr. Für alle Angemeldeten ein 
unterhaltsamer Besuch in der Dittligmüh-
le mit feinem Zvieri. Besichtigung des 
Nostalgieparks (Terrasse des Bistros) mit 
Anekdoten und Wissenswertem zur Müh-
le früher und heute und dem Film «Vom 
Goldkorn zum Mehl» (ca. 10 Minuten). An-
reise individuell, gerne organisieren wir 
einen Fahrdienst. Kontakt: Iris Drescher 
(031 802 04 10 / 079 311 61 51)
Aktuelles und weitere Informationen 
auch auf unserer Homepage:
www.kirche-thurnen.ch

Z i m m e r w a l d

Aktuelles unter www.kirche-zimmerwald.ch

R ö m i s c h - k a t h .  L a n d e s k i r c h e

Belp
Eucharistiefeier, Donnerstag, 4. August, 
9.15 Uhr
Gottesdienst mit Eucharistiefeier, Sonn-
tag, 7. August, 10 Uhr
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch

Thun

E v.  G e m e i n s c h a f t s w e r k

Belp, Rubigenstrasse 34
Infos und Online Predigt unter:
www.egw-belp.ch 

Schwarzenburg, Wartgässli 6
Sonntag, 7.August

09:30: Gebetszeit

10:00: Brunchgottesdienst. Jeder bringt 

etwas mit fürs Buffet

Fahrdienst: Walter von Niederhäusern 

(031/809 05 87)

Dienstag, 9.August

15:00: Bibelgespräch
Mehr auf: www.egw-schwarzenburg.ch

E v.  m e t h o d i s t i s c h e  K i r c h e

Belp
Sonntag, 7. August 2022, 10 Uhr Gottes-
dienst; Kinderhort
(www.kircheambahnhof.ch)

Schlatt
Sonntag, 7. August 2022, 9.30 Uhr: Got-
tesdienst, Y. Habte, Kindergruppen

Schwarzenburg
Sonntag, 7. August 2022, 10.00 Uhr: 

Crash-Kurs zum Methodismus sowie 
ein Video-Input von Sarah Bach
www.emk-schwarzenburg.ch

F r e i e  E v a n g e l i s c h e  G e m e i n d e

Sonntag 7. August 10 Uhr, Gottesdienst 
mit U. Argenton
Sucht die nähe Gottes, dann wird er 
euch nahe sein! Die Bibel
Kontakt:  031 530 20 94 / mail; markus.
thallinger@feg-belp.ch
Belp, Steinbachstrasse 25
www.feg-belp.ch

F r e i e  M i s s i o n s g e m e i n d e

Sonntag, 7.8., 10 Uhr: Gottesdienst mit 
Livestream 
Donnerstag 11.8., 14 Uhr: 50plus
Begegnungszentrum Münsingen, 
Sägegasse 11, www.bez-muensingen.ch

G e m e i n d e  f ü r  C h r i s t u s

Belp, Viehweide
Sonntag, 7. August, 14 Uhr: Gottesdienst
Auskunft: Telefon 079 177 76 78
Guggisberg, Eigen
Sonntag, 7. August, 9.45 Uhr: 
Gottesdienst 
Auskunft: Telefon 079 177 76 78
Niedermuhlern
Sonntag 7. August 2022, 10 Uhr, 
Gottesdienst
Mittwoch 10. August 2022, 20 Uhr, 
Hauskreis in Niedermuhlern
Auskunft: Telefon 079 177 76 78

H e i l s a r m e e

Sonntag, 7. August 9.45 Uhr
Korpsgemeinschafts-Sonntag 
bei Rogglis
Kontakt-Telefon: 031 739 00 84

N e u e s  L a n d  R e g i o n  G a n t r i s c h

Sonntag, 7. August 2022
10:00 Uhr Regio-Gottesdienst mit Kinder-
segnung. Ab 09:45 Uhr Lobpreis. Predigt 
von Andreas Weber. Kindergottesdienste 
finden parallel statt. Gottesdienstbesuch 
ist auch via Livestream möglich.
Büro NLRG:       031 731 16 24
info@nlrg.ch        www.nlrg.ch

E n d e  d e s  a m t l i c h e n  Te i l s

FORUM
Vereinsinterne Mitteilungen von Vereinen 
und politischen Parteien.
Hinweise auf öffentliche Veranstaltungen 
bei gleichzeitiger Insertion. 
Millimeterpreise: Einspaltig, bis 20 mm 
Höhe Fr. 0.24 (ermässigter Tarif), Mehr-
höhe ab 21 mm Fr. 0.70 (Normaltarif). 
Inserateschluss: Montag, 12 Uhr. 

Belp Schützen
3. Obligatorische Übung
Freitag 5. August, 18 bis 20 Uhr.
4. Obligatorische Übung
Samstag 27. August, 16 bis 18 Uhr
Letzte Obligatorische Übung
Mittwoch 31.August, 18 bis 20 Uhr

im Schützenhaus Belp

FC Rüschegg
Einladung zur Hauptversammlung 2022
Freitag, 19. August 2022, um 20:00 Uhr, in 
der Buvette Wislisau.
Traktanden gemäss Statuten.
Anträge sind bis zum 11. August 2022 
schriftlich der Präsidentin a.i. zuzustellen 
(katja.wohlwend@gmail.com).
Die Teilnahme ist für alle Aktiven obliga-
torisch.
Es lädt ein: Der Vorstand des FC Rüschegg
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Unterhaltsarbeiten zwischen 

Bern Fischermätteli und 

Schwarzenburg während den 

Nächten 
 

Dienstag, 2. August bis Freitag, 5. August 

2022, sowie Montag, 8. August bis 

Freitag, 12. August 2022, jeweils von 

20.00 bis 06.00 Uhr des nächsten Tages. 
 

Die BLS führt zwischen Bern Fischermätteli und 

Schwarzenburg Unterhaltsarbeiten am Gleis durch. 

Aufgrund des dichten Zugverkehrs und aus Gründen 

der Sicherheit muss nachts gearbeitet werden.  

Die Züge verkehren planmässig. 

 

Die BLS organisiert die Arbeiten jeweils so, dass 

Emissionen und Beeinträchtigungen für Anwohner 

und Reisende auf ein Minimum reduziert werden.   

Wir danken der betroffenen Bevölkerung für das 

Verständnis. 

 

Haben Sie Fragen? 

Unser Kundendienst ist täglich von 7.00 bis 19.00 

Uhr für Sie da.  

Telefon 058 327 31 32  

Kontaktformular www.bls.ch/kundendienst  
 

Freundliche Grüsse 

BLS Netz AG 

053041J

053044J

 

 

 

 

Unterhaltsarbeiten zwischen 

Bern Fischermätteli und 

Uetendorf während den 

Nächten 
 

Montag, 15. August bis Freitag,  

19. August 2022, je von 22.00 bis 05.30 

Uhr des nächsten Tages. 
 

Die BLS führt zwischen Bern-Fischermätteli und 

Uetendorf Unterhaltsarbeiten am Gleis durch. 

Aufgrund des dichten Zugverkehrs und aus Gründen 

der Sicherheit muss nachts gearbeitet werden.  

Die Züge verkehren planmässig. 

 

Die BLS organisiert die Arbeiten jeweils so, dass 

Emissionen und Beeinträchtigungen für Anwohner 

und Reisende auf ein Minimum reduziert werden.   

Wir danken der betroffenen Bevölkerung für das 

Verständnis. 

 

Haben Sie Fragen? 

Unser Kundendienst ist täglich von 7.00 bis 19.00 

Uhr für Sie da.  

Telefon 058 327 31 32  

Kontaktformular www.bls.ch/kundendienst  
 

Freundliche Grüsse 

BLS Netz AG 
 

 ALS MENSCHEN
AUF DER FLUCHT

Werde aktiv auf
amnesty.ch

GESCHÜTZT

ALLES IST
BESSER

Solidarität
Caritas Bern hilft Not zu lindern und fördert die Selbsthilfe. Mit den Caritas- 
Märkten, der KulturLegi oder dem Patenschaftsprojekt «mit mir» helfen wir 
überall dort, wo die Not am Grössten ist. 

Vielen Dank für Ihre Spende. 

Spendenkonto 30-24794-2
www.caritas-bern.ch



Der Anzeiger   G Ü R B E T A L  |  L Ä N G E N B E R G  |  S C H W A R Z E N B U R G E R L A N D Seite 7 | 5. August 2022 | Nr. 31

SUDOKU FORTGESCHRITTENZum Ausmalen
1 7 8

2 7 8

4 5

3 4 9

6 1

5 7 8

6 1

3 2 8

6 3 5

9 5

3 2 1

8 4 2

8 2 7 6 9

4

2 5 1 9 3

1 9 3

3 7 5

3 6

4 5 4 2

8 6 8

9

3 9 2

4 1 3

2 6 5

8 5

5 7 2

7 3 5

4 3 5

2 8 3

7 8 2

2 3 6

3 9

6 9 7

4 1 2

8 6 7

7 6 4

längs

Haupt-
stadt
von
Estland

weidm.:
fressen

alt-
niederl.
Kupfer-
münze

Kinder-
tages-
stätte
(Kurzw.)

japan.
Blumen-
steck-
kunst

engl.:
essen

unver-
fälscht

italie-
nisch:
Insel

eh. Abk.:
Höhere
Technische
Lehranstalt

Abk. ei-
nes US-
Geheim-
dienstes

Etalon

Wasser-
pflanze

schweiz.
Sopranis-
tin (Lisa
Della) †

Fluss in
Spanien

digitales
Daten-
netz/
Abk.

bibl.
Ort
(Hexe)

Stadtteil
der
Hptst.
Ungarns

Auslese
der
Besten

österr.
Fluss
zur
Donau

amtl.
Erlass

heim-
liches
Gericht

Ver-
langenGesindel

Kloster-
vor-
steher

üblich,
ge-
wöhn-
lich

Kanton
schlem-
men

ital.:
Ostern

7. Buch-
stabe des
griech. Al-
phabets

Kupfer-
Zink-
Legierung

Wiener
Jugend-
stilmaler
(Gustav) †

ägyp-
tischer
Haupt-
gott

Bestand-
teil des
Pfeffer-
minzöls

engl.
Anrede:
Frau
(Mrs.)

aus-
zeichnenLinse opt.

Geräte

Beiname
von EsauFinger-

reif

Eintopf-
essen

ohne
Behut-
samkeit

Estland
in der
Landes-
sprache

Zier-
pflanze,
Schnitt-
blume

Zeit-
messer

früheres
Narkose-
mittel

folglich,
demnach

poln.
Land-
schaft
(dt. Name)

Schau-
spiel
von
Goethe

ugs.:
in Hoch-
stimmung
(engl.)

Teil des
Schafts
antiker
Säulen

ugs.:
verdor-
ben,
kaputt

Stufen-
aufgang

Gottes-
leugner

87654321

7

3

8

2

1

5

4

6

s1613-6

®



Der Anzeiger   G Ü R B E T A L  |  L Ä N G E N B E R G  |  S C H W A R Z E N B U R G E R L A N DSeite 8 | 5. August 2022 | Nr. 31

Schwarzen-
     burgerland

05
30
40
J

0
5
1
8
4
4
J

Electrolux, AEG
Walter Loosli 

3089 Hinterfultigen
Tel. 031 809 06 77 

Die Adresse in Ihrer Region für 
Reparaturen, Beratung und Verkauf 

aller Marken.
Fr. 70.- pro Stunde 

Fahrzeit bis 30 Min. kostenlos 
80.– pro Stunde
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BERATUNG  VERKAUF  MONTAGE  SERVICE

Mühleweg 2
3132 Riggisberg

Tel. 031 809 20 50 
info@gehrigstoren.ch
www.gehrigstoren.ch

Ankauf von Hausrat
Teppiche , Möbel , Bilder, 

Elektrogeräte, Geschirrset, 

Lampen, Nähmaschinen

Haushaltauflösungen

WALTER 0797440278

VIEHHANDEL
Tränkek lber und

Schlachttiere aller Gattungen

Wenger Peter
Aeugsten

3154 Rüschegg-Heubach
Telefon 031 731 06 47

Aeugsten 391

Martina Cuénoud
Schwarzenburg
079 306 75 03

Lorenz Buchli
Zimmerwald
079 415 23 22

• Riesenauswahl
• Heimberatung
• Umbau aus einer Hand
• Lebenslange Garantie
• Montage mit eigenen Schreinern

Küchen
Badezimmer
Bauleitung

Küchen und 
Badezimmer

Die Filme werden im Schulhof 

des Schulhauses Schloss-

gasse in Schwarzenburg 

gezeigt. Filmstart um ca. 

21.15 Uhr. Die Tickets für 

die Filmnächte können bei 

Expert Zahnd TV an der Bern-

strasse 11 in Schwarzenburg ab 

dem 5. Juli oder an der Abendkasse 

(ab 19.00 Uhr) bezogen werden. 

Vorverkauf: Erwachsene Fr. 17.–, Jugendliche 

(bis 16 J.) Fr. 13.–; Abendkasse: Erwachsene 

Fr. 19.–, Jugendliche (bis 16 J.) Fr. 15.–

Die Filme werden bei jeder Witterung gezeigt.

FilmnächteSchwarzenburg
10.–13. August 2022

Minions  
Auf der Suche nach 

dem Mini-Boss
Mittwoch, 10. August 2022

Abenteuer, Trick-, Familienfilm (USA 2020)

Presque 
Donnerstag, 11. August 2022

Komödie, Drama (CH/F 2020)

Elvis
Freitag, 12. August 2022

Musikfilm/Drama (USA 2022)

Un triomphe 
Samstag, 13. August 2022

Komödie (F 2020)

Professionelle 

Kinoqualität 

H immel

 
 
 
 
 
 
 

Bohnen zum  
Selberpflücken  

MO-FR 8.00-12.30h, 13.30-20.00h 
SA     8.00-12.30h 

 
 

CONCOURS
SCHWARZENBURG

6./7. August 2022
Springplatz Langenwil

B60 bis GRAND PRIX R/N115,
Freiberger Sportprüfungen, Jump & Drive 

Festwirtschaft
Freundlich lädt ein:  

Reitverein Schwarzenburg 
www.rv-schwarzenburg.ch

Gegen Abgabe dieses Inserates erhalten 
Sie GRATIS eine Portion Pommes Frites 

in der Festwirtschaft!

Raiffeisenbank Gürbe
Einfach. Nah. Persönlich.
Geschäftsstellen in
Belp, Thierachern und Wattenwil
www.raiffeisen.ch/guerbe
Telefon 031 818 20 40

Anlagetipp
Raiffeisen Vermögensverwaltungsmandate
(Strategie Ausgewogen)
Swissness in Schweizer Franken
Performance Jan 2018 – Jun 2022* +9.29%
Futura in Schweizer Franken
Performance Jan 2018 – Jun 2022* +0.04%
Global in Schweizer Franken
Performance Jan 2018 – Jun 2022* +3.20%
*Performance nach Abzug der pro rata
Pauschalgebühr

Philip
Lengacher,
Leiter
Beratung
und
Mitglied der
Bankleitung

Mehr aus Ihrem Geld
Mit dem Raiffeisen Fonds-Sparplan errei-
chen Sie Schritt für Schritt Ihre Sparziele.
Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld.
Starten Sie heute zum Aufbau eines
Vermögens mit einem Raiffeisen Fonds-
Sparplan. Infos bei uns oder hier:
www.raiffeisen.ch/fonds-sparplan

Letzte Woche präsentierten sechs SMI-
Mitglieder sowie zahlreiche SPI-Vertreter
ihre Geschäftszahlen. Im Fokus stand u.a.
die UBS. Mit einem Gewinn von 2.1 Mia.
US-Dollar verdiente sie im zweiten Quar-
tal mehr als im Vorjahr, blieb aber hinter
den Erwartungen der Analysten zurück.
Bad News gab es einmal mehr von der
Credit Suisse. Diese schrieb tiefrote Zah-
len. Nun soll der bisherige Chef des
Asset-Managements, Ulrich Körner, das
Steuer von Thomas Gottstein überneh-
men. Logitech bekam derweil die weg-
brechende Nachfrage nach Peripherie-
geräten sowie den zunehmenden Mar-
gendruck zu spüren. Trotz starkem Um-
satzwachstum hat Nestlé einen Gewinn-
rückgang verzeichnet. Die Folge: ein
niedrigeres Margenziel für das Gesamt-
jahr. Positiv überraschte Holcim; ebenso
Lindt & Sprüngli, wo ein neues
Aktienrückkaufprogramm von bis zu
1 Mia. Franken angekündigt wurde. Ein
Rekordergebnis erwirtschaftet hat
Kühne + Nagel. Die Aktie quittierte
dies allerdings infolge von Gewinn-
mitnahmen mit einem zeitweisen Minus
von über 5%.

Allgemein waren die Prognosen zu opti-
mistisch. So haben die Halbjahres-
abschlüsse teils starke Kursausschläge
verursacht. Für den Gesamtindex brach-
ten sie bislang aber kaum Impulse. Ge-
winnschätzungen werden immer öfter
revidiert, was dies ändern könnte. Zu-
dem gilt der August als schwacher
Börsenmonat. Wir raten Anlegern wei-
terhin zu einer vorsichtigeren Gangart.

Die US-Notenbank Fed hat erwartungs-
gemäss das zweite Mal in Folge den Leit-
zins um 0.75% angehoben. Der geld-
politische Schlüsselsatz liegt damit in ei-
ner Spanne von 2.25% bis 2.50%. An-
gesichts der heraufziehenden Rezessi-
onsgefahr haben die Währungshüter
unserer Meinung nach in puncto Zins-
erhöhungen so langsam aber das «Ende
der Fahnenstange» erreicht. Auf Jahres-
sicht sehen wir die Leitzinsen in den USA
bei 3.00% bis 3.25%.

Das BIP in den USA ist derweil im zwei-
ten Quartal um 0.9% geschrumpft (ers-
tes Quartal 2022: –1.6%). Damit befin-
det sich das Land nun in einer techni-
schen Rezession. Völlig unerwartet
kommt dies nicht. In zahlreichen Vorlauf-
indikatoren (z.B. Konsumentenstim-
mung oder Einkaufsmanagerindizes)
hatte sich das abgezeichnet.

Licht und Schatten
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REGIONALER
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